
 

 

 

März 2010  
Sozialversicherung: Nullrunde für Rentner  
Jetzt zusätzlich für das Alter vorsorgen  

(BMAS) „(…) Obwohl die Löhne aufgrund der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr gesunken sind, 
müssen sie (die Rentner) keine Rentenkürzung hinnehmen. Dies verhindert die gesetzliche Schutz-
klausel. Diese Rentengarantie geht nicht zu Lasten der jüngeren Generationen. Denn unterbleibende 
Rentenminderungen sollen in den Folgejahren mit künftigen Rentenerhöhungen verrechnet werden. 
(…) Alle Faktoren zusammengenommen hätte sich im Rahmen der Rentenanpassung rechnerisch 
eine Verringerung der Bruttorenten von 2,10% (West) bzw. von 0,54% (Ost) ergeben. Durch die 
Schutzklausel bei der Rentenanpassung ist jedoch sichergestellt, dass die Anwendung der Anpas-
sungsfaktoren nicht zu einer Minderung der aktuellen Rentenwerte führen darf. Die Beträge von aktu-
ellem Rentenwert und aktuellem Rentenwert (Ost) gelten daher weiter, die Bruttorenten werden nicht 
verändert (…)“ 

Pensionskasse intern  

Kurzer Überblick über den Jahresabschluss 2009 

• Gesamtvermögen: Bilanzsumme rd. € 313 Mio. 

• Zunahme gegenüber dem Vorjahr um rd. 7 % 

• Beitragseinnahmen: Bezahlte Beiträge rd. € 16,8 Mio. 

• Erträge aus Kapitalanlagen: rd. € 15,1 Mio. 

• Verzinsung der Kapitalanlagen: Bruttodurchschnittsverzinsung 4,9 % 

• Neuzugang: 905 Personen 

• Mitgliederbestand am Jahresende: 19.593 Personen 
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